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	ANHANG 13 - Verpflichtungserklärung zum DNSH-Prinzip

An die
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt
13.0 Landesdenkmalamt
13.1 Amt für Bau- und Kunstdenkmäler
Pec: kunstdenkmaeler.beniartistici@pec.prov.bz.it


BETREFF: Erklärung über die Einhaltung des DNSH-Prinzips bei der Durchführung der gewährten Finanzhilfe im Rahmen des PNRR - M1C3 Tourismus und Kultur - Maßnahme 2 - Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft". Beschluss der Landesregierung Nr. 287 vom 26. April 2022

Begünstigter: Name Begünstigter 
Projekttitel: __________________________________________________________________________ - 
CUP/ Projekt ID: _____________________________________________________
Endgültiger Beitrag in Höhe von € (________________________), gemäß der am ____/______/_____ unterzeichneten Verpflichtungserklärung

[bookmark: _Hlk120684961]Der/die Unterfertigte/r________________________________________________________________
geboren in ____________________________________________________(_____) am____/____/_____, Steuernummer_______________________________________________ wohnhaft in __________________ (_____), Straße/ Platz __________________________________Nr. _____, 

in der Eigenschaft als 
 Privatperson
 gesetzliche/r Vertreter/-in von_________________________________________________________ mit Sitz in ________________________ (_____), Straße/ Platz________________________________ Nr. _____,Mwst.________________________________,

als Begünstigter des finanziellen Beitrags zur Durchführung des im Betreff genannten Projekts, das sich auf das Objekt______________________________________________________ bezieht, das sich in der Gemeinde _________________________________________ (Prov.___) befindet und zur Finanzierung im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung für die Auswahl von Sanierungs- und Aufwertungsmaßnahmen PNRR - M1C3 Tourismus und Kultur - Maßnahme 2 "Wiederherstellung kleiner Kulturstätten, des kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes", Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft" (genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 287 vom 26. April 2022), in Kenntnis der Verantwortlichkeiten und Strafen, die das Gesetz für falsche Angaben und Falscherklärungen vorsieht, auf eigene Verantwortung, in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung, die er im Falle von Falscherklärungen gemäß und in Übereinstimmung mit den Artikeln 47 und 76 des Präsidialerlasses Nr. 445 vom 28.12.2000 in geltender Fassung zu tragen hat,



ERKLÄRT
unter Bezugnahme auf die im Zeitraum _____________________ durchgeführten Arbeiten
- dass bei der Durchführung des betreffenden subventionierten Projekts der DNSH-Grundsatz (Do Not Significant Harm) beachtet wurde;
- dass insbesondere die Angaben zu den horizontalen Grundsätzen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2021/241 eingehalten wurden, d. h. den Grundsatz, dass die Umweltziele gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 nicht wesentlich beeinträchtigt werden dürfen, und dass die Kohärenz mit dem von der Europäischen Kommission genehmigten PNRR sichergestellt ist, und dass in diesem Zusammenhang dafür gesorgt wird, dass die Förderkriterien in den Vergabeverfahren die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten ausschließt: 
(i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich der nachgelagerten Nutzung; 
(ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS), die zu Treibhausgasemissionsprognosen führen, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen; 
(iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen; 
(iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Beseitigung von Abfällen zu Umweltschäden führen kann, wobei auch die Fußnoten des überarbeiteten Anhangs zum Beschluss des ECOFIN-Rates vom 13. Juli 2021 zu dieser Investition zu berücksichtigen sind; 
- die Unterlagen zu übermitteln, die die Einhaltung des DNSH gemäß den Bestimmungen des "Operativen Leitfadens für die Einhaltung des Grundsatzes der „Nichtverursachung erheblicher Umweltschäden" (Do Not Significant Harm), auf den im MEF-Rundschreiben Nr. 32 vom 30. Dezember 2021 und dessen späteren Aktualisierungen Bezug genommen wird, nachweisen, mit besonderem Verweis auf die Blätter Nr. _________[footnoteRef:1] , die dieser Erklärung beigefügt sind., [1:  Siehe den Leitfaden zur Anwendung des DNSH-Prinzips und die beigefügten Checklisten, da sie auf die Arten von Maßnahmen im Rahmen von Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft" des PNRR anwendbar sind. 
] 

-dass alle anderen in der „Guida operativa“ angeführten Blätter für das betreffende Projekt nicht anwendbar sind.

Ort und Datum
Der/die Begünstigte
Digital unterzeichnet
							__________________________
							
DAS DOKUMENT MUSS VOM BEGÜNSTIGTEN ODER DEM GESETZLICHEN VERTRETER DER BEGÜNSTIGTEN JURISTISCHEN PERSON DIGITAL UNTERZEICHNET SEIN
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